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Anwendung

Die Seite "Anwendung" basiert auf einem standardisierten festen Titelraster. Aussagen zum gleichen Thema erscheinen immer 
unter der gleichen Ziffer. Aus EDV-technischen Gründen werden Titel, zu denen keine Aussage gemacht werden muss, nicht 
aufgeführt und die entsprechende Ziffer wird ausgelassen.

Absätze mit einem Stern * am linken Zeilenanfang können in den Werkvertrag übernommen werden, Absätze ohne Stern sollen 
nicht übernommen werden.

1 Grundlagen des NPK                               
Die Leistungsbeschreibungen im NPK sind abgestimmt auf die Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbei-
ten", auf die Allgemeinen Bedingungen Bau ABB sowie auf die technischen Normen der Normen schaffenden Baufa-
chverbände.

Sofern der Anwender andere Grundlagen verwendet, hat er die Leistungsbeschreibungen zu überprüfen und wenn nötig 
anzupassen.

2 Allgemeine Vertragsbedingungen                               
Folgende Vertragsbedingungen sind Grundlagen dieses NPK-Kapitels:

* – Norm SIA 118  "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten".
* – Norm SIA 118/331  "Allgemeine Bedingungen für Fenster und Fenstertüren".

Es gelten die am Tag der Einreichung des Angebots (Stichtag nach Norm SIA 118, Art. 62 Abs. 1) gültigen Ausgaben.

Um Rechtsverbindlichkeit zu erreichen, sind die Allgemeinen Bedingungen Bau ABB zusammen mit der Norm SIA 118 
bei der Ausgestaltung der Verträge als Vertragsbestandteile zu bezeichnen. Dies gilt bei der Erstellung der Ausschrei-
bungsunterlagen (Text der vorgesehenen Vertragsurkunde) und bei der Ausfertigung der definitiven Vertragsurkunde.

In der Rangfolge der Vertragsbestandteile gemäss Norm SIA 118, Art. 7 Abs. 2 und Art. 21 Abs. 1 gehören die ABB zu 
den übrigen Normen. Im Falle eines Widerspruchs hat dies zur Folge, dass die Norm SIA 118 vorgeht.

Sollen die in den ABB enthaltenen Abweichungen gegenüber der Norm SIA 118 wirksam werden, ist dies im Werkvertrag 
zu vereinbaren.

3 Durch das Bauobjekt bedingte besondere Bestimmungen                               
Die durch das Bauobjekt bedingten besonderen Bestimmungen sind Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen nach 
Norm SIA 118, Art. 7 und 21.

Für die Formulierung dieser besonderen Bestimmungen stehen die Texte des NPK-Kapitels 102 "Besondere Bestimmun-
gen" zur Verfügung.

Es kann zweckmässig sein, die besonderen Bestimmungen aufzuteilen in:

– Besondere Bestimmungen, Teil 1, gültig für das ganze Objekt.
– Besondere Bestimmungen, Teil 2, gültig für einzelne Arbeitsgattungen.

4 Normen der Fachverbände                               
Folgende Normen sind für das vorliegende NPK-Kapitel von Bedeutung:

* – Norm SIA 180   "Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau".

* – Norm SIA 181   "Schallschutz im Hochbau".

* – Norm SIA 240   "Metallbauarbeiten".

* – Norm SIA 261   "Einwirkungen auf Tragwerke".

* – Norm SIA 331   "Fenster und Fenstertüren".

* – Norm SIA 380/1   "Thermische Energie im Hochbau".

* – Norm SN EN 356   "Glas im Bauwesen - Sicherheitssonderverglasung - Prüfverfahren und Klassenein- 
teilung des Widerstandes gegen manuellen Angriff" (SIA 331.501).

* – Norm SN EN 410   "Glas im Bauwesen - Bestimmung der lichttechnischen und strahlungsphysikalischen 
Kenngrössen von Verglasungen" (SIA 331.151).
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* – Norm SN EN 485-1   "Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bänder, Bleche und Platten. Teil 1: Technische 
Lieferbedingungen".

* – Norm SN EN 573-3   "Aluminium und Aluminiumlegierungen - Chemische Zusammensetzung und Form von 
Halbzeug. Teil 3: Chemische Zusammensetzung und Erzeugnisformen".

* – Norm SN EN 673   "Glas im Bauwesen - Bestimmung des U-Werts (Wärmedurchgangskoeffizient) - Be-
rechnungsverfahren" (SIA 331.152).

* – Norm SN EN 755-1   "Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile.  
Teil 1: Technische Lieferbedingungen".

* – Normen SN EN 1627  "Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse Einbruchhemmung"
  bis 1630    (SIA 343.201 bis .204).

* – Norm SN EN 10 088-2  "Nichtrostende Stähle. Teil 2: Technische Lieferbedingungen für Blech und Band aus 
korrosionsbeständigen Stählen für allgemeine Verwendung".

* – Norm SN EN 12 487   "Korrosionsschutz von Metallen Gespülte - und No-rinse-Chromatierüberzüge auf  
Aluminium und Aluminiumlegierungen".

* – Norm SN EN 22 063   "Metallische und andere anorganische Schichten - Thermisches Spritzen Zink, Alumi-
nium und ihre Legierungen".

* – Norm SN EN ISO 717-1  "Akustik - Bewertung der Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen.  
Teil 1: Luftschalldämmung".

* – Norm SN EN ISO 1461  "Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) - Anforde-
rungen und Prüfungen".

* – Norm SN EN ISO 2360  "Nichtleitende Ueberzüge auf nichtmagnetischen metallischen Grundwerkstoffen -  
Messen der Schichtdicke - Wirbelstromverfahren".

* – Norm SN EN ISO 8501-1  "Vorbereitung von Stahloberflächen vor dem Auftragen von Beschichtungsstoffen - 
Visuelle Beurteilung der Oberflächenreinheit. Teil 1: Rostgrade und Oberflächenvor-
bereitungsgrade von unbeschichteten Stahloberflächen und Stahloberflächen nach 
ganzflächigem Entfernen vorhandener Beschichtungen". 

* – Norm SN EN ISO 10 140-2  "Akustik - Messung der Schalldämmung von Gebäudeteilen im Prüfstand.  
Teil 2: Messung der Luftschalldämmung" (SIA 181.062).

* – Norm DIN 17 611   "Anodisch oxidierte Erzeugnisse aus Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen -  
Technische Lieferbedingungen".

* – Merkblatt SIA 2022   "Oberflächenschutz von Stahlkonstruktionen".

* – Schweizerische Brandschutzvorschriften VKF.

Es gelten die am Tag der Einreichung des Angebots (Stichtag nach Norm SIA 118, Art. 62 Abs. 1) gültigen Ausgaben.

5 Uebrige Dokumente                               
Folgende Dokumente, Empfehlungen und Richtlinien sind für das vorliegende NPK-Kapitel von Bedeutung:

* – Technische Merkblätter des Schweizerischen Fachverbands Fenster- und Fassadenbranche FFF.
* – Richtlinien der Schweizerischen Zentrale Fenster und Fassaden SZFF.
* – Reglement FFF "Schweizer Qualitätsfenster, geprüft".
* – Reglement FFF "FFF Brandschutzfenster EI 30".
* – Reglement FFF und SZFF: "Reglement und Nachweisverfahren zur Vergabe des MINERGIE-Zertifikats für MINERGIE-

Modul-Fenster". 
* – Reglement S-CERT zur Erlangung des Qualitätslabels "Zertifizierter Qualitätsbetrieb" für Hersteller von Fenstern, 

Türen, Vorhangfassaden.
* – Technische Merkblätter nach Angaben des Unternehmers.
* – Bedienungs- und Wartungsanleitungen nach Angaben des Unternehmers.
* – Technische Unterlagen des Schweizerischen Instituts für Glas am Bau SIGAB.
* – Merkblatt Gebäudehülle Schweiz "Abdichtungsanschlüsse an Tür- und Fensterelemente".

Es gelten die am Tag der Einreichung des Angebots (Stichtag nach Norm SIA 118, Art. 62 Abs. 1) gültigen Ausgaben.
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6 Begriffe, Abkürzungen, Verständigung                               
Hinweise zu Begriffen, Abkürzungen und zur Verständigung sind in Unterabschnitt 030 des vorliegenden Kapitels zu 
finden.

7 Verweisungen                               
Folgende Leistungen sind mit anderen NPK-Kapiteln zu beschreiben:

– Maler-, Tapezierer- und Holzbeizarbeiten innen mit Kap. 675.
– Malerarbeiten aussen mit Kap. 676.

8 Inbegriffene Leistungen                               
Lieferungen nach Norm SIA 118, Art. 10 sind inbegriffen, sofern in den Allgemeinen Bedingungen Bau ABB oder im 
Leistungsverzeichnis nicht abweichende Regelungen formuliert sind.

Nebenleistungen sind nach Norm SIA 118, Art. 39 im Werkpreis inbegriffen, sofern in den Allgemeinen Bedingungen Bau 
ABB oder im Leistungsverzeichnis nicht abweichende Regelungen formuliert sind.

Im NPK sind Leistungen, die keine Materiallieferung entsprechend der Norm SIA 118, Art. 10 enthalten, textlich entspre-
chend klar formuliert, beispielsweise: "Einbau von ..., exkl. Lieferung".
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